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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Union stellt durch Maßnahmen,

insbesondere durch die Festlegung der

Grundzüge der Wirtschaftspolitik, die

Koordinierung der Wirtschaftspolitik der

Mitgliedstaaten sicher. Die Mitgliedstaaten

koordinieren ihre Wirtschaftspolitik

innerhalb der Union.

(1) Die Union stellt durch Maßnahmen,

insbesondere durch die Festlegung der

Grundzüge der Wirtschaftspolitik, die

Koordinierung der Wirtschaftspolitik der

Mitgliedstaaten sicher. Die Mitgliedstaaten

koordinieren ihre Wirtschaftspolitik

innerhalb der Union, durch die

Erarbeitung von Grundzügen dieser

Politik.

(2) Für die Mitgliedstaaten, die den Euro

eingeführt haben, gelten besondere

Regelungen.

(2)     Für die Mitgliedstaaten, die den Euro

eingeführt haben, gelten besondere

Regelungen.

(3) Die Union stellt durch Maßnahmen,

insbesondere durch die Festlegung von

Leitlinien für die Beschäftigungspolitik,

die Koordinierung der

Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten

sicher.

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre

Beschäftigungspolitik durch die

Erarbeitung von Leitlinien für diese

Politik.

(4) Die Union kann Initiativen zur

Koordinierung der Sozialpolitik der

Mitgliedstaaten ergreifen.

(4) Die Zusammenarbeit der

Mitgliedstaaten in der Sozialpolitik wird

durch die Union gefördert.

Begründung:



Die wirtschafts-, sozial- und beschäftigungspolitischen Zuständigkeiten der Union sollten gemäß

dem Auftrag von Nizza, die Verträge zu vereinfachen ohne sie inhaltlich zu ändern, in der

bisherigen Form beibehalten werden.


